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§ 14 PKVG Leistungsansprüche
 PKVG - Pensionskassenvorsorgegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Die Versorgungsleistungen im Sinne der §§ 9 bis 12 gebühren zwölfmal jährlich; neben den monatlichen

Versorgungsleistungen gebühren zwei Sonderzahlungen jeweils in der Höhe der monatlichen

Versorgungsleistung. Die Versorgungsleistungen sind monatlich im vorhinein auf ein vom Leistungsberechtigten

bekanntzugebendes Konto zu überweisen. Als Auszahlungszeitpunkt kann von der Pensionskasse auch ein

anderer Tag als der Monatserste, aber spätestens der Fünfte eines Monats festgesetzt werden.

2. (2)Die Leistungen werden jährlich entsprechend der Differenz zwischen dem Rechnungszins und dem erzielten

rechnungsmäßigen Überschuß der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft im vorangegangenen Geschäftsjahr

valorisiert, sofern die gesetzlich vorgeschriebene Veränderung der Schwankungsrückstellung nicht einen davon

abweichenden Valorisierungssatz notwendig macht. Der Rechnungszins beträgt maximal 3,5%.

3. (3)Erfolgt die Auszahlung nach dem festgestellten Leistungsbeginn, ist die vorhandene Deckungsrückstellung ab

dem festgestellten Leistungsbeginn versicherungsmathematisch zu verrenten.
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